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unverzüglich die diplomatische oder konsularische Vertretung 
des anderen Vertragsstaates davon in Kenntnis.

(2) In dringenden Fällen veranlaßt das zuständige Organ die 
notwendigen vorläufigen Maßnahmen nach den Gesetzen sei
nes Staates, worüber es die diplomatische oder konsularische 
Vertretung nach Absatz 1 dieses Artikels unverzüglich in 

- Kenntnis setzt. Die vorläufigen Maßnahmen bleiben bis zur 
anderweitigen Entscheidung durch das zuständige Organ des 
anderen Vertragsstaates in Kraft, wovon das Organ, welches 
die vorläufigen Maßnahmen getroffen hat, in Kenntnis gesetzt 
wird.

Artikel 43

(1) Das nach Artikel 41 Absatz 1 dieses Vertrages zuständige 
Organ kann die Führung der Vormundschaft oder Pflegschaft 
an das Organ des anderen Vertragsstaates abgeben, wenn der 
Mündel seinen Wohnsitz oder Aufenthalt auf dem Territo
rium dieses Vertragsstaates hat. Die Abgabe der Führung der 
Vormundschaft oder Pflegschaft wird wirksam, sobald das 
ersuchte Organ die Führung der Vormundschaft oder Pfleg
schaft übernommen und das ersuchende Organ davon in 
Kenntnis gesetzt hat.

(2) Das Organ des Vertragsstaates, welches nach Absatz 1 
dieses Artikels die Führung der Vormundschaft oder Pfleg
schaft übernommen hat, führt die Vormundschaft oder Pfleg
schaft nach den Gesetzen seines Staates. Es ist nicht befugt, 
Entscheidungen über den Personenstand des Mündels zu tref
fen.

4. Erbschaftsangelegenheiten

Artikel 44

Gleichstellung in Erbschaftsangelegenheiten

(1) Die Staatsbürger des einen Vertragsstaates können auf 
dem Territorium des anderen Vertragsstaates nach dessen Ge
setzen Vermögen und Rechte auf Grund von gesetzlicher oder 
testamentarischer Erbfolge unter den gleichen Voraussetzun
gen und in dem gleichen Umfange wie Staatsbürger dieses 
Vertragsstaates erwerben.

(2) Die Staatsbürger des einen Vertragsstaates können über 
Vermögen, das sich auf dem Territorium des anderen Ver
tragsstaates befindet, Testamente errichten.

Artikel 45 

Anzuwendendes Erbrecht

(1) Das Erbrecht hinsichtlich beweglichen Vermögens richtet 
sich nach den Gesetzen des Vertragsstaates, dessen Staats
bürger der Erblasser zur Zeit des Todes war.

(2) Das Erbrecht hinsichtlich unbeweglichen Vermögens rich
tet sich nach den Gesetzen des Vertragsstaates, auf dessen 
Territorium sich das Vermögen befindet.

Artikel 46 

Testamente

(1) Die Fähigkeit zur Errichtung oder Aufhebung eines Te
stamentes sowie seiner Anfechtung auf Grund von Willens
mängeln des Verfügenden bestimmt sich nach den Gesetzen 
des Vertragsstaates, dessen Staatsbürger der Verfügende zum 
Zeitpunkt der Errichtung oder Aufhebung des Testaments 
war. Nach diesen Gesetzen bestimmen sich auch die zulässigen 
Arten von testamentarischen Verfügungen.
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(2) Die Form der Errichtung oder Aufhebung eines Testa
ments bestimmt sich nach den Gesetzen des Vertragsstaates, 
dessen Staatsbürger der Verfügende zum Zeitpunkt der Er
richtung oder Aufhebung des Testaments war. Ein Testament 
ist hinsichtlich der Form der Errichtung oder Aufhebung auch 
dann rechtsgültig, wenn die Gesetze des Vertragsstaates be
achtet wurden, auf dessen Territorium das Testament errich
tet oder aufgehoben wurde.

Zuständigkeit in Erbschaftsangelegenheiten

Artikel 47

(1) Für die Regelung des beweglichen Nachlasses ist, sofern 
in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt wird, das Organ 
des Vertragsstaates zuständig, dessen Staatsbürger der Erb
lasser zum Zeitpunkt des Todes war.

(2) Für die Regelung des unbeweglichen Nachlasses ist das 
Organ des Vertragsstaates zuständig, auf dessen Territorium 
sich der unbewegliche Nachlaß befindet.

(3) Wenn sich der gesamte bewegliche Nachlaß nach dem 
Staatsbürger eines der Vertragsstaaten auf dem Territorium 
des anderen Vertragsstaates befindet, und wenn alle Erben 
damit einverstanden sind, so wird auf Antrag eines Erben 
oder Vermächtnisnehmers die Regelung von den Organen des 
anderen Vertragsstaates getroffen.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Artikels 
gelten entsprechend für Rechtsstreitigkeiten aus Erbansprü
chen.

Artikel 48

Welches Vermögen als bewegliches oder als unbewegliches 
gilt, bestimmt sich nach den Gesetzen des Vertragsstaates, auf 
dessen Territorium sich das Vermögen befindet.

Artikel 49 

Mitteilung von Todesfällen

(1) Stirbt ein Staatsbürger des einen Vertragsstaates auf 
dem Territorium des anderen Vertragsstaates, so setzt das 
zuständige Organ die diplomatische oder konsularische Ver
tretung des anderen Vertragsstaates direkt und unverzüglich 
davon in Kenntnis. Es teilt dabei mit, was über etwaige Erben, 
deren Wohnsitz oder Aufenthalt und die Beschaffenheit des 
Nachlasses sowie über das Bestehen eines Testaments bekannt 
ist. Ist dem Organ bekannt, daß der Verstorbene in einem an
deren Staat Vermögen hinterlassen hat, so gibt es auch dar
über Auskunft.

(2) Stellt ein Organ im Nachlaßverfahren fest, daß der Erbe 
Staatsbürger des anderen Vertragsstaates ist, so ist es ver
pflichtet, die diplomatische oder konsularische Vertretung 
dieses Vertragsstaates davon in Kenntnis zu setzen.

(3) Erhält die diplomatische oder konsularische Vertretung 
zuerst von dem Todesfall Kenntnis, so hat sie zur Sicherung 
des Nachlasses das zuständige Nachlaßorgan zu benachrich
tigen.

Maßnahmen zur sTcherung des Nachlasses

Artikel 50

Befindet sich auf dem Territorium des einen Vertragsstaa
tes der Nachlaß- eines Staatsbürgers des anderen Vertragsstaa
tes, so trifft das Nachlaßorgan zu seiner Sicherung und Ver
waltung auf Antrag oder von Amts wegen in Übereinstim
mung mit den Gesetzen seines Staates geeignete Maßnahmen.


